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Auszug aus dem  Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 29. März 1995

902.  Privater Gestaltungsplan Widen/Fabrikareal, Bauma

Die kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Bauma wurde

durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 556/1985 genehmigt.
Für Teile der gemäss Zonenplan in der Industrie- und der Land-

wirtschaftszone gelegenen Grundstücke Kat.—Nrn. 5861 und 5864 der

ehemaligen Weberei Tösstal AG in Widen ist durch den Grundeigen-
tümer ein privater Gestaltungsplan aufgestellt worden. Am 9. Dezem-
ber 1994 stimmte diesem die Gemeindeversammlung zu. Gegen die-
sen Beschluss sind gemäss Rechtskraftbescheinigungen des Bezirksra-

tes Pfäffikon vom 27. Januar 1994 sowie der Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen vom 16. Januar 1994 keine Rekurse eingegangen. Mit

Schreiben vom 14. Februar 1995 ersucht der Gemeinderat Bauma um

Genehmigung der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll einerseits die Parkie-

rungssituation auf dem Fabrikareal saniert und anderseits eine den
örtlichen Verhältnissen angepasste Realisierung eines Attikageschos-
ses auf dem Gebäude Assek.—Nr. 381 ermöglicht werden. Dies ist nur
im Rahmen eines Gestaltungsplans möglich.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5
PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Widen/Fabrikareal, dem die Ge-
meindeversammlung Bauma am 9. Dezember 1994 zugestimmt hat.
wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bauma, 8494 Bauma (unter
Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des

Gestaltungsplans für sich und zuhanden des Grundeigentümers), die
Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie
an die Direktion der Öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller 
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Die Gemeinde Bauma erlässt, gestützt auf '§§ 83 ff PBG, den privaten Gestaltungs-

plan "Widen  I  FabrikareaI" mit folgenden Bestimmungen:

Gestaltungsbereich

Zweck

Baubereich für
Zufahrtsrampen usw.

Baubereich für Attikageschoss

§1

Der Gestaltungsplan gilt für den im Si-
tuationsplan 1:500 eingetragenen Perimeter.

§2

Der Gestaltungsplan bezweckt einerseits eine
Sanierung der Parkierungssituation auf dem
Fabrikareal und andrerseits eine den ört-

lichen Verhältnissen angepasste Realisierung
eines Attikageschosses auf dem Gebäude
Assek Nr. 381.

§3

lnnerhalb der im Gestaltungsplan festgeleg-
ten Mantellinie können Zufahrtsrampen‚ Auto-
Abstellplätze und  — unterstände errichtet wer-
den.

§4

Neben der Nutzung der Grundrissfläche von

Gebäude Assek. Nr. 381 mit Vollgeschossen
bis:zur festgelegten Gebäudehöhe, kann in-

nerhalb der ausgeschiedenen Mantellinie ein

Attikageschoss errichtet werden.



Ein- und Ausfahrten

Tösstalstrasse S-1

Parkierung

Verlegung Fussweg

Zufahrt Landwirtschaft

§5

Massgebend für die Erstellung von Zufahrten
sind die Auflagen des kantonalen Tiefbauam-
tes für den zukünftigen Ausbau der Tösstal-
strasse 8-1, sowie die entsprechenden Fest-

legungen im Gestaltungsplan.

§6

Zusätzlich zum festgelegten Bereich für Auto-

abstellplätze und —unterstände dürfen längs
der nordwestlich angrenzenden Gemeinde-

strasse Parkplätze errichtet werden.

§7

Der öffentliche Fussweg auf der Westseite des
Areals ist entsprechend den Angaben im Ge-
staltungsplan zu verlegen.

§8

Zur Sicherstellung der zukünftigen Bewirt-

schaftung der angrenzenden in der Landwirt-
schafszone gelegenen Landfläche‚ ist eine Zu-

fahrt über den Rampenbereich sicherzustellen.



Empfindlichkeitsstufe

Bepflanzung

Ergänzende Vorschriften

Inkrafttreten

§9

Für das ausserhalb der lndustriezone ge-
legene Teilareal des Gestaltungsplanes ist
die Empfindlichkeitsstufe Ill massgebend.

§1o

Das Randgebiet des Rampen- und Abstell-
platzbereiches ist so zu bepflanzen, dass ein
gestalterisch akzeptabler Uebergang zur an-
grenzenden Landwirtschaflszone erreicht
werden kann.

511

Wo der Gestaltungsplan nicht anderes be-
stimmt, gelten ergänzend die Vorschriften der
kommunalen Bau- und Zonenordnung.

512

Dieser Gestaltungsplan tritt mit der öffent-
lichen Bekanntmachung der regiemngsrät-
lichen Genehmigung in Kraft.
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